
  „Vollzugsdefizite“? 
 

 Gesundheitsversorgung  

 von Unionsbürger_innen 



Projekt Q – Qualifizierung der  

Migrations- und Flüchtlingsberatung 

GGUA-Flüchtlingshilfe e.V. 

Claudius Voigt 

Südstr. 46 

48153 Münster 

0251-14486-26 

Voigt@ggua.de 

www.einwanderer.net 

Gefördert aus Mitteln des 



Diese Präsentation (inkl.  

Hyperlinks) findet sich auch unter: 

 

www.einwanderer.net 
 

 „Was machen wir?“  Seminare 

 

http://www.einwanderer.net/


Broschüre: Schutzlos 

oder gleichgestellt? 

Der  Zugang zum 

Gesundheitssystem für 

Unionsbürger und ihre 

Familienangehörigen. 

(DPWV 2014) 

http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/broschuere_A4_gesundheit-unionsbuerger_web-1.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/broschuere_A4_gesundheit-unionsbuerger_web-1.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/broschuere_A4_gesundheit-unionsbuerger_web-1.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/broschuere_A4_gesundheit-unionsbuerger_web-1.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/broschuere_A4_gesundheit-unionsbuerger_web-1.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/broschuere_A4_gesundheit-unionsbuerger_web-1.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/broschuere_A4_gesundheit-unionsbuerger_web-1.pdf
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Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale  

und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966  

Art. 12 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines 

jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an 

körperlicher und geistiger Gesundheit an.  

2. Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden 

Schritte zur vollen Verwirklichung dieses Rechts 

umfassen die erforderlichen Maßnahmen (…) 

 

d) zur Schaffung der Voraussetzungen, die für 

jedermann im Krankheitsfall den Genuss 

medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung 

sicherstellen.  

 



6 

Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses 

„Inanspruchnahme d. sozialen Sicherungssysteme“ 

„Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass für 

freizügigkeitsberechtigte Unionsbürgerinnen und 

Unionsbürger, die sich in Deutschland aufhalten, eine 

Absicherung im Krankheitsfall besteht. (…) 

Es besteht damit kein Defizit bei den rechtlichen 

Regelungen, sondern bei deren Vollzug. Um dieses 

Defizit zu beheben, bedarf es gemeinsamer 

Anstrengungen aller Beteiligten.“ 

Informationsschreiben des GKV-Spitzenverbandes 

wird angestrebt. 

 

http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf
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Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses 

„Inanspruchnahme d. sozialen Sicherungssysteme“ 

Übernahme der Impfstoffe für nicht-versicherte 

Kinder durch die GKV wird angestrebt: § 20d SGB V 

„Die Krankenkassen haben (…) gemeinsam und 

einheitlich Schutzimpfungen ihrer Versicherten zu 

fördern und sich durch Erstattung der Sachkosten an 

den Kosten der Durchführung zu beteiligen. Dies gilt 

entsprechend für die Erstattung der Kosten für den 

Impfstoff für Personen bis zum vollendeten 18. 

Lebensjahr aus Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, deren Versicherteneigenschaft in der 

gesetzlichen Krankenversicherung zum Zeitpunkt der 

Durchführung der Schutzimpfung noch nicht festgestellt 

ist und die nicht privat krankenversichert sind.“ 

 



Grundlage: VO 883/2004 (EG) i. V. m. SGB V 

„Aufenthalt“ =  
vorübergehender Aufenthalt   
 
  Sachleistungsaushilfe / EHIC 
 

„Wohnort“ =  
gewöhnlicher Aufenthalt bzw. „Mittelpunkt der 
Interessen“; Ort der Beschäftigung  
  
  Krankenversicherung nach den  
 Regelungen des SGB V 

 



 Vorübergehender Aufenthalt 

 in Deutschland: EHIC 



EHIC bei vorübergehendem Aufenthalt  

in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EHIC bei vorübergehendem Aufenthalt  

in Deutschland 

 Patient_in wählt eine deutsche GKV 

Krankenhaus oder Ärzt_in rechnet mit dieser GKV ab. 

Hierfür sind erforderlich die Formulare 80 und 81 

 

Merkblatt der DVKA: Verfahren mit EHIC für 

niedergelassene Ärzte 

Merkblatt der DVKA: Umgang mit EHIC für Krankenhäuser  

 

 

 

http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Aezte.htm
http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Aezte.htm
http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Krankenhaeuser.htm


EHIC bei vorübergehendem Aufenthalt  

in Deutschland 

 „Anspruch besteht auf alle Sachleistungen, die sich 

während des Aufenthalts im Gebiet eines anderen 

Mitgliedsstaats unter Berücksichtigung der Art der Leistung 

und der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer als medizinisch 

notwendig erweisen.“ (DVKA-Merkblatt) 

 

Beschluss Nr. S3 der „Verwaltungskommission für die 

Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit“ vom 12. Juni 

2009  

Auch die medizinisch erforderlichen Leistungen,  

„die in Zusammenhang mit einer chronischen oder bereits 

bestehenden Krankheit sowie im Zusammenhang mit einer 

Schwangerschaft und Entbindung erbracht werden.“  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0040.01.DEU 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0040.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0040.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0040.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0040.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0040.01.DEU


Formular 80 

Arbeit suchend mit Lebensmittelpunkt in Deutschland: 

   
 

 Über Bezug von SGB II nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V oder 

 Ab Ende der Versicherung im Herkunftsland gem. § 5 Abs. 
 1 Nr. 13 SGB V, wenn zuvor irgendwann Mitglied einer 
 staatlichen oder gesetzlichen KV (auch im EU-Ausland) 

 Auch bei Beitragsschulden besteht Anspruch auf  
 Notfallbehandlung und volle Leistungen bei 
 Schwangerschaft und Entbindung (§ 16 Abs. 3a SGB V) 



Formular 81 

Arbeit suchend mit Lebensmittelpunkt in Deutschland: 

   
 

 Über Bezug von SGB II nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V oder 

 Ab Ende der Versicherung im Herkunftsland gem. § 5 Abs. 
 1 Nr. 13 SGB V, wenn zuvor irgendwann Mitglied einer 
 staatlichen oder gesetzlichen KV (auch im EU-Ausland) 

 Auch bei Beitragsschulden besteht Anspruch auf  
 Notfallbehandlung und volle Leistungen bei 
 Schwangerschaft und Entbindung (§ 16 Abs. 3a SGB V) 



EHIC-App 

Für Android: 

 

 

Für Apple 

 

 

Für Windows-Phone: 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&lan

gId=de  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=de


Gewöhnlicher Aufenthalt oder 

Beschäftigung in Deutschland: 

Krankenversicherung  

gem. SGB V 



Arbeitsuchende 

versicherungspflichtig 

Beschäftigte 

Geringfügig Beschäftigte 



Zugänge zur GKV nach SGB V 

 

Wer? SGB II? Grundlage (Mindest-) 

beitrag 

Versicherungs- 

pflichtig  

Beschäftigte  

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 

 

15,5 % 

 

Arbeitsuchende nein § 5 Abs. 1 Nr. 13  

 

ca. 160,- 

ja § 5 Abs. 1 Nr. 2a  Jobcenter 

geringfügig  

Beschäftigte 

nein § 5 Abs. 1 Nr. 13  ca. 160,- 

ja § 5 Abs. 1 Nr. 2a  Jobcenter 



Arbeitsuchende 

Frau K. kommt aus Spanien und ist mit ihrer Familie nach  
Deutschland gezogen, um hier Arbeit zu suchen. Sie hat keine 
Wohnung mehr in Spanien. In Spanien war sie zuvor gesetzlich 
versichert bzw. gar nicht versichert. 
 

 Sie ist versicherungspflichtig ab Begründung des 
 Lebensmittelpunkts in Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 
 Nr. 13 a) oder b) SGB V. 
 
§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V 
„Versicherungspflichtig sind Personen, die keinen anderweitigen 
Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben und 

a) zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder 

b) bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren, es 
sei denn, dass sie zu den in Absatz 5 (hauptberuflich 
Selbstständige) (…) genannten Personen gehören oder bei 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätten.“ 

 



Arbeitsuchende 

Während der Zeit ihrer Arbeitsuche beantragt sie 
Leistungen nach dem SGB II und erhält diese auch 
aufgrund eines Eilbeschlusses des Sozialgerichts. 
 

 Sie ist versicherungspflichtig ab Beginn des 
 Leistungsbezugs gemäß § 5 Abs. 2a SGB V. 
 
§ 5 Abs. 2a SGB V 
„ Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, für die 
sie Arbeitslosengeld II nach dem Zweiten Buch 
beziehen, soweit sie nicht familienversichert sind, (…).“ 

 



Arbeitsuchende 

Nach sechs Monaten stellt das Jobcenter mit Verweis 
auf den Leistungsausschluss des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
SGB II die Leistungen ein. Dadurch endet die 
Versicherungspflicht gem. § 5 Abs. 2a SGB V. 

 Die obligatorische Anschlussversicherung tritt 
ein gem. § 188 Abs. 4 SGB V. 
 
§ 188 Abs. 4 SGB V 
„Für Personen, deren Versicherungspflicht oder 
Familienversicherung endet, setzt sich die Versicherung 
mit dem Tag nach dem Ausscheiden (…) als freiwillige 
Mitgliedschaft fort, es sei denn, das Mitglied erklärt 
innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis der 
Krankenkasse über die Austrittsmöglichkeiten seinen 
Austritt. , (…).“ 

 



Nicht Erwerbstätige 



Zugänge zur GKV nach SGB V 

 

Wer? Lebens-

unterhalt  

Voraus-

setzung? 

Grundlage (Mindest-) 

beitrag 

Nicht 

Erwerbstätige  

ja § 5 Abs. 11 SGB V 

i. V. m. 

§ 193 Abs. 5 VVG 

??? 

ca. 350,- € 

PKV-

Basistarif 

nein § 5 Abs. 1 Nr. 13 

SGB V 

ca. 160 € 



Nicht Erwerbstätige 

Herr S. kommt aus Schweden nach Deutschland. Er lebt auf der 
Straße und hat keinen festen Wohnsitz. Er sucht keine Arbeit. 

 Er ist nicht in der GKV versicherungspflichtig.  
 (§ 5 Abs. 11 SGB V) (Widerspruch zu Europarecht?) 

 Bei einem gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
 wäre er versicherungspflichtig in der Privaten 
 Krankenversicherung zum Basistarif (umstritten!!!) 
 
§ 5 Abs. 11 SGB V 
Angehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, (…) werden von der Versicherungspflicht nach Absatz 1 
Nr. 13 nicht erfasst, wenn die Voraussetzung für die 
Wohnortnahme in Deutschland die Existenz eines 
Krankenversicherungsschutzes nach § 4 des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU ist. 



Nicht Erwerbstätige 

Frau J. ist 60 Jahre alt und schwer krank. Sie zieht aus Estland zu 
ihrem Sohn, der in Deutschland eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung ausübt. Sie wohnt bei ihm und wird von ihm 
mitversorgt. In Estland war sie zuvor nicht krankenversichert. 

 Sie ist in der GKV versicherungspflichtig.  
 (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 a) SGB V) 

 Ihr Freizügigkeitsrecht ist nicht von einer Sicherung 
 des Lebensunterhalts und einem KV-Schutz abhängig. 
§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V 
„Versicherungspflichtig sind Personen, die keinen anderweitigen 
Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben und 

a) zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder 

b) bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren, es 
sei denn, dass sie zu den in Absatz 5 (hauptberuflich 
Selbstständige) (…) genannten Personen gehören oder bei 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätten.“ 



hauptberuflich Selbstständige 



Zugänge zur GKV nach SGB V 

 

Wer? Im EU-Staat 

„zuletzt“ 

gesetzlich 

versichert? 

Grundlage (Mindest-) 

beitrag 

Hauptberuflich 

Selbstständige  

ja § 5 Abs. 1 Nr. 13 

 

ca. 350,- € 

 

nein § 193 Abs. 5 

VVG 

ca. 350,- €; 

(PKV-

Basistarif) 

 keine 

Familienvers. 



 Beitragsschulden 



Beitragsschulden 

§ 16 Abs. 3a SGB V: 

Der Anspruch auf Leistungen ruht bei einem 
Beitragsrückstand von zwei Monaten trotz Mahnung. 

Das Ruhen endet, wenn eine wirksame Ratenzahlungs- 
oder Stundungsvereinbarung zustande gekommen ist und 
die Raten bezahlt werden oder wenn „Versicherte 
hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder Zwölften Buches 
werden“ ( fiktive Hilfebedürftigkeit unabhängig von der 
Inanspruchnahme!) 

Auch bei einem Ruhen besteht Anspruch auf 
Leistungen für (Kinder-)Vorsorgeuntersuchungen und 
die Behandlung akuter Erkrankungen oder von 
Schmerzzuständen 

Für mitversicherte Familienangehörige ruht der 
Anspruch nicht. 

 



 Obligatorische Freiwillige 

 Weiterversicherung 



Obligatorische Weiterversicherung 

§ 188 Abs. 4 SGB V: 

Eine freiwillige Weiterversicherung ist obligatorisch, wenn 
die Versicherungspflicht endet und keine anderweitige 
Absicherung im Krankheitsfall besteht. 

 

Unabhängig von Vorversicherungszeiten 

Z. B. nach dem Ende einer (kurzfristigen) 
Beschäftigung oder bei Ende einer 
Familienversicherung (z. B. durch Wegzug des 
„Stammberechtigten“) 

Auch nach Ablauf des sechsmonatigen 
Aufenthaltsrechts zur Arbeitsuche 



Krankenhilfe SGB XII 



Krankenhilfe SGB XII 

§ 23 SGB XII Sozialhilfe für Ausländer_innen 

(1) Ausländern, die sich im Inland tatsächlich aufhalten, 

ist Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit, Hilfe 

bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur 

Pflege nach diesem Buch zu leisten. (…). Im Übrigen 

kann Sozialhilfe geleistet werden, soweit dies im 

Einzelfall gerechtfertigt ist. (…) 



Krankenhilfe SGB XII 

§ 23 SGB XII Sozialhilfe für Ausländer_innen 

(3) Ausländer, die eingereist sind, um Sozialhilfe zu 

erlangen, oder deren Aufenthaltsrecht sich allein aus 

dem Zweck der Arbeitssuche ergibt, sowie ihre 

Familienangehörigen haben keinen Anspruch auf 

Sozialhilfe. Sind sie zum Zweck einer Behandlung oder 

Linderung einer Krankheit eingereist, soll Hilfe bei 

Krankheit insoweit nur zur Behebung eines akut 

lebensbedrohlichen Zustandes oder für eine 

unaufschiebbare und unabweisbar gebotene 

Behandlung einer schweren oder ansteckenden 

Erkrankung geleistet werden. 



Beispiel 

Frau J. ist estnische Staatsangehörige. Sie lebt seit gut einem 
Jahr in Deutschland. Sie hat noch nicht gearbeitet und sucht auch 
keine Arbeit. Sie lebt bei Freunden, vom Betteln und von der 
Tafel. Ein Antrag auf SGB-II-Leistungen ist bereits abgelehnt 
worden. Sie muss im Krankenhaus operiert werden, es handelt 
sich aber nicht um eine Notfallbehandlung. 

   

 Ist sie versicherungspflichtig? 

 Hat sie eine Möglichkeit in die GKV aufgenommen zu 
werden? 

Hat sie eine Möglichkeit in die PKV aufgenommen zu 
werden 

Was ist mit SGB XII-Leistungen bei Krankheit und zur 
Sicherung des Lebensunterhalts? 



Beispiel 

Art. 1 Europäisches Fürsorgeabkommen 

„Jeder der Vertragschließenden verpflichtet sich, den 
Staatsangehörigen der anderen Vertragschließenden, die sich in 
irgendeinem Teil seines Gebietes, auf das dieses Abkommen 
Anwendung findet, erlaubt aufhalten und nicht über ausreichende 
Mittel verfügen, in gleicher Weise wie seinen eigenen 
Staatsangehörigen und unter den gleichen Bedingungen die 
Leistungen der sozialen und Gesundheitsfürsorge (im folgenden 
als "Fürsorge" bezeichnet) zu gewähren, die in der in diesem Teil 
seines Gebietes geltenden Gesetzgebung vorgesehen sind.“ 

Vertragsschließende sind: 

Alle „alten“ EU-Staaten (vor 2004 Mitglied), außer Finnland und 
Österreich. 

Plus: Estland, Malta, Norwegen, Island, Türkei. 

http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/014.htm


Nothilfe SGB XII 



Nothilfe SGB XII 

§ 25 SGB XII Erstattung von Aufwendungen Anderer 

Hat jemand in einem Eilfall einem Anderen Leistungen 

erbracht, die bei rechtzeitigem Einsetzen von Sozialhilfe 

nicht zu erbringen gewesen wären, sind ihm die 

Aufwendungen in gebotenem Umfang zu erstatten, 

wenn er sie nicht auf Grund rechtlicher oder sittlicher 

Pflicht selbst zu tragen hat. Dies gilt nur, wenn die 

Erstattung innerhalb angemessener Frist beim 

zuständigen Träger der Sozialhilfe beantragt wird. 



Linktipps 



Linktipps 

Artikel: Deutscher Vorbehalt gegen EFA 

wirkungslos 

Artikel: Krankenkassen sollen Nicht-

Erwerbstätigen Unionsbürger_innen die 

Mitgliedschaft verweigern 

GKV-Spitzenverband: Grundsätzliche Hinweise zur 

Umsetzung der obligatorischen 

Anschlussversicherung nach § 188 Abs. 4 SGB V 

(Juni 2014) 

GKV Spitzenverband: Rechtslage zum 

Krankenversicherungsschutz von Bürgern aus EU-

/EWR-Staaten oder der Schweiz in Deutschland (Juli 

2014) 

 

 

http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/EFA_Vorbehalt_Kommentar.pdf
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/EFA_Vorbehalt_Kommentar.pdf
_____________________________________________________________________________http:/ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf________________________________________________
_____________________________________________________________________________http:/ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf________________________________________________
_____________________________________________________________________________http:/ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf________________________________________________
_____________________________________________________________________________http:/ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf________________________________________________
_____________________________________________________________________________http:/ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf________________________________________________
_____________________________________________________________________________http:/ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf________________________________________________
_____________________________________________________________________________http:/ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf________________________________________________
_____________________________________________________________________________http:/ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/krankenkassen.pdf________________________________________________
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/657032/Datei/128793/Fachkonferenz-2014.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/krankenversicherung/RS_2014-279_Anlage_1-2.pdf


Linktipps 

Merkblatt der DVKA: Verfahren mit EHIC für 

niedergelassene Ärzte 

Merkblatt der DVKA: Umgang mit EHIC für Krankenhäuser 

DVKA: Rundschreiben Nr. 35/2007 - Auslegung des § 5 Abs. 

1 Nr. 13 SGB V bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 

Gesundheitsversorgung für EU-Bürger_innen in 

Deutschland (DRK) 

Deutscher Caritasverband: Orientierungshilfe zum 

Krankenversicherungsschutz für Personen ohne 

ausreichende Absicherung im Krankheitsfall  

http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Aezte.htm
http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Aezte.htm
http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Aezte.htm
http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Krankenhaeuser.htm
http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Krankenhaeuser.htm
http://dvka.de/oeffentlicheSeiten/Leistungserbringer/Uebersicht_Krankenhaeuser.htm
http://www.vdek.com/vertragspartner/mitgliedschaftsrecht_beitragsrecht/versicherungspflicht/_jcr_content/par/download_4/file.res/rs_dvka_02072007.pdf
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Dorothee Frings: Sozialleistungen für Unionsbürger/innen 

nach der VO  883/2004 

Sozialministerium Rheinland-Pfalz: „Noch nicht 

krankenversichert – was tun?“ 

EU-Kommission: „Praktischer Leitfaden zum anwendbaren 

Recht in der Europäischen Union (EU), im Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz“ 

 

Rechtsprechungsübersicht zum Leistungsausschluss vom 

SGB II von Unionsbürger_innen (Mai 2015) 
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